
Überarbeitete Arbeitsvertragsmuster mit
aktualisierter Verfallklausel stehen ab
sofort im Mitgliederbereich zum Abruf
bereit
 
Wir weisen darauf hin, dass wir die Verfallklausel in
unseren Arbeitsvertragsmustern aktualisiert haben. Zur
Vermeidung rechtlicher Nachteile sollte künftig nur noch
die aktualisierte Fassung genutzt werden. Das setzen
Sie am besten um, indem Sie ab sofort nur noch die
neuen online abrufbaren Arbeitsvertragsmuster
verwenden und bei Bestandsarbeitsverhältnissen
zeitnah eine Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag
aufsetzen, in der die Verfallklausel neugefasst wird (etwa
im Rahmen einer ohnehin bevorstehenden Veränderung
von Arbeitsvertragsbestandteilen). 

Die Aktualisierung der Verfallklausel betrifft alle
Arbeitsvertragsmuster (Pflege-Durchschnittsanwender;
Pflege-Tarifanwender; Nicht-Pflege;
Arbeitsvertragsmuster für Durchschnittsanwender, die
die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des bpa
Arbeitgeberverbandes (bpa AGV) nutzen – auch den
AVR-Mantel). Die entsprechenden Arbeitsvertrag-
Musterpakete stehen ab sofort aktualisiert im
Mitgliederbereich zur Verfügung. Die jeweiligen
Arbeitsvertrag-Musterpakete enthalten immer auch ein
allgemeines Muster für eine Änderungsvereinbarung
zum Arbeitsvertrag, an welchem Sie sich orientieren
können, um die Verfallklausel neu zu fassen. Das
Arbeitsvertrag-Musterpaket für AVR-Anwender enthält
hierfür ein spezielles Muster für eine
Änderungsvereinbarung („Änderungsvereinbarung
Überleitung neuer AVR-Mantel“), welches Sie verwenden
sollten.

Bei ggf. aufkommenden Fragen ist Ihnen das Justiziariat
des bpa Arbeitgeberverbandes gern behilflich.
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Die Einladung zur zehnten ordentlichen
Mitgliederversammlung Ihres bpa Arbeitgeberverbandes 

am 8. Oktober 2024 
in das Hotel TITANIC Gendarmenmarkt Berlin,
Französische Straße 30 in 10117 Berlin-Mitte 

haben Sie bereits per E-Mail erhalten. 
 
Bitte überprüfen Sie auch Ihren SPAM-Ordner, sollten
Sie keine E-Mail in Ihrem Postfach finden.
 
Sollten Sie die Einladung aus verschiedenen Gründen
nicht erhalten haben, so senden wir sie Ihnen erneut zu.
Dazu genügt eine E-Mail an info@bpa-
arbeitgeberverband.de mit der Bitte um erneuten
Versand. 
 
Der Geschäftsbericht des bpa
Arbeitgeberverbands für das Jahr 2023/2024 ist
online und kann hier abgerufen werden
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